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HINWEISE FÜR DEN LESER 

Oie Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats 



BESONDERER HINWEIS FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

Die Dokumente der Vereinten Nationen, die aufgrund von Generalversamm
lungsresolution 3355 (XXIX) vom 18. Dezember 1974 ab 





MI'roLIEDER DES SICHERHEITSRATS IM JAHR 1987 

Im Jahr 1987 gehörten dem Sicherheitsrat folgende Mitglieder an: 

Argentinien 
Bulgarien 
China 
Deutschland, Bundesrepublik 
Frankreich 
Ghana 
Italien 
Japan 
Kongo 
sambia 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
Venezuela 
Vereinigte Arabische Emirate 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
Vereinigte Staaten von Amerika-

- vi -





Kenntnis nehtnend von dem SChreiben des Ständigen Vertreters Libanons bei 
den Vereinten Nationen an 





die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die .Truppenentflechtung 
(S/18868)" 8/ fort. 

Resolution 596 (1987) 
vom 29. Mai 1987 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Beoba.chter
truppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung ~, 

beschließt, 

a) die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung von Sicherheits
ratsresolution 338 (1973) aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung für einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, d.h. bis 
zum 30. November 1987, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses zeitraums einen 
Bericht über die Entwicklung der Situation und über die zur DurchfÜhrung von 
Resolution 338 (1973) getroffenen Maßnahmen vorzulegen. 

BeschlUß 

Auf der 2748. Sitzung 
einstinunig verabschiedet. 

Auf derselben Sitzung gab der Präsident im AnschlUß an die Verabschiedung 
von Resolution 596 (1987) folgende Erklärung ab 1QI: 

"Im zusammenhang mit der soeben verabschiedeten Resolution über die 
Verlängerung des Mandats der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Sicher
heitsrats die folgende ergänzende Erklärung abzugeben: 

'Bekanntlich heißt es in Ziffer 24 des Berichts des General
sekretärs über die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung ~: 'Im israelisch-syrischen Sektor herrscht 

8/ Siehe Official Records of the security Council, Forty-second Year, 
Supplement for April, May and June 1987. 

W Ebd., Dokument S/18868. 
1QI S/18885. 
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zwar derzeit RUhe, die Nahostsituation insgesamt ist jedoch 
weiterhin potentiell gefährlich, woran sich wahrscheinlich auch 
nichts ändern wird, sofern und solange keine umfassende, alle 
Aspekte des Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt werden 
kann.' Diese Erklärung des Generalsekretärs entspricht der 



sekretärs vom 19. März 1978 ~ und fordert alle Beteiligten auf, die Truppe im 
Hinblick auf die volle Wahrnehmung ihres Auftrags rückhaltlos zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolutionen 425 (1978) 
und 426 (1978) sowie in allen anderen einschlägigen Resolutionen festgelegten 
Auftrag voll wahrzunehmen hat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen über die 
DurChführung dieser ReST h7



c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses Zeitraums einen 
Bericht Über die Entwicklung der Situation und Über die zur DUrchfUhrung von 
Resolution 338 (1973) getroffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Beschluß 

AUf der 2769. Sitzung 
einstimmIg verabschiedet. 

AUf derselben Sitzung gab der präsident im Anschluß an die verabschiedung 
von Resolution 603 (1987) folgende Erklärung ab lS(: 

"Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten Resolution Über die 
Verlängerung des Mandats der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Sicher
heitsrats die folgende ergänzende Erklärung abzugeben: 

'Bekanntlich heißt es in Ziffer 24 des Berichts des General
sekretärs aber die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung 12/: 'Im israelisch-syrischen Sektor herrscht 
zwar derzeit RUhe, die Nahostsituation insgesamt ist jedoch 
weiterhin potentiell gefährliCh, woran sich wahrscheinlich auch 
nichts ändem wird, sofem und solange keine umfassende, aUe 
Aspekte des Nahostproblems einbeziehende Regelung erzielt werden 
kann.' Diese Erklärung des Generalsekretärs entspricht der 
AUffassung des Sicherheitsrats." 

Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten 

Beschlüsse 

AUf seiner 2770. Sitzung am 11. Dezember 1987 beschloß der Rat, den 
Vertreter Israels einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punkts 
"Die Situation in den besetzten arabischen Gebieten: Schreiben des ständigen 
Vertreters des DemokratiSChen Jemen an den Präsidenten den Sicherheitsrats vom 
11. Dezember 1987 (S/19333)" Weinzuladen. 

AUf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem durch Abstirmnung, den 
Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zur Teilnahme an 

.J&I S/19301. 
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der Aussprache einzuladen, wobei der PLO durch diese Einladung dieselben 
Teilnehmerrechte gewährt durch 

P L O  

d u r c h  gewährt 



Auf seiner 2775. Sitzung am 17. Dezember 1987 beschloß der Rat, die 
Vertreter Afghanistans, der Deutschen Demokratischen Republik, Marokkos, 
Simbabwes, der Tschechoslowakei, der Ukrainischen Sozialistischen sowjet
republik und Vietnams einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage 
teilzunehmen. 

Auf seiner 2776. Sitzung am 18. Dezember 1987 beschloß der Rat, den 
Vertreter Nicaraguas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage 
teilzunehmen. 

Der Sicherheitsrat, 

Resolution 605 (1987) 
vom 22. Dezember 1987 

nach Behandlung des vom 11. DeZember 1987 datierten SChreibens des 
ständigen Vertreters des Demokratischen Jemen bei den Vereinten Nationen in 
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in der Auffassung, daß die derzeitigen Politiken und Praktiken der 
Besatzungsmacht Israel in den besetzten Gebieten unweigerlich schwerwiegende 
Folgen für die Bemühungen um die Herbeiführung eines umfassenden, gerechten 
und dauerhaften Friedens im Nahen OSten haben werden, 

1. beklagt zutiefst die Politiken und Praktiken der Besatzungsmacht 
Israel, die die Menschenrechte des palästinensisChen Volkes in den besetzten 
Gebieten verletzen, und insbesondere die Tatsache, daß die israelische Armee 
das Feuer eröffnet hat, wodurch wehrlose palästinensische Zivilpersonen 
getötet und verwundet wurden, 

2. erklärt erneut, daß das Genfer Abkommen von 12. August 1949 zum 
SChutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf die palästinensischen und 
anderen seit 1967 von Israel besetzten arabischen Gebiete einschließlich 
Jerusalems anwendbar ist; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel erneut auf, sich sofort strikt an 
das Genfer Abkommen zum SChutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten zu halten 
und unverzüglich seine Politiken und Praktiken aufzugeben, die gegen die 





internationalen 



Sie bekräftigen die Resolution 582 (1986) und fordern beide Parteien 
auf, den Sicherheitsrat in seinen Bemühungen zu unterstützen, den weg zu 
einer raschen, gerechten und ehrenhaften Beilegung des Konflikts zu ebnen. 

Sie erklären, daß sie den Generalsekretär in seinen Bemühungen 
unterstützen, seinen 



feststellend, daß im Hinblick auf den Konflikt zwischen Irak im 



9. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat Gber die 
Durchführung dieser Resolution fortlaufend zu unterrichtenJ 
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• 

Sie erklären ihre Entschlossenheit, in UbereinstirmD.1n9 mit 
Ziffer 10 des BeschlUßteils der Resolution 598 (1987) weitere 
SChritte zu erwägen, die die Befolgung dieser Resolution 
sicherstellen sollen.'· 

BeschlUß 

Nach Konsultationen gab der Präsident am 28. Januar 1987 im Namen der 
Ratsmitglieder folgende Erklärung ab 1.11: 

"Die Mitglieder des SiCherheitsrats hatten schon in der 
Vergangenheit Anlaß, auf verschiedene Geiselnahmen und EntfUhrungen 
aufmerksam zu machen. In Resolution 579 (1985) hat der Rat alle 
derartigen Akte eindeutig verurteilt und dazu aufgefordert, alle Geiseln 
und entfUhrten Personen, gleich ~1O und von wem sie festgehalten werden, 
umgehend und wohlbehalten freizulassen. Im BeWUßtsein der schwerwiegenden 
Implikationen dieses Problems, insbesondere seiner humanitären Aspekte, 
verurteilen sie erneut alle Geiselnahmen und EntfUhrungen und verlangen, 
daß alle Geiseln und entfUhrten Personen umgehend und wohlbehalten 
freigelassen werden." 

DIE sUDAFRIKAFRAGE W 

Beschlüsse 

Auf seiner 2732. Sitzung am 17. Februar 1987 beschloß der Rat, die 
Vertreter Ägyptens, Angolas, Jugoslawiens, Nicaraguas, PakiStans, Senegals, 
Sudans und Südafrikas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "SÜdafrikafrage: SChreiben des ständigen Vertreters Ägyptens bei den 

W Resolutionen bzW. Beschlüsse zu dieser Frage wurden van Rat auch 
1985 verabschiedet. 

1.11 5/18641. 
W Resolutionen bzw. Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 

1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 und 1986 verabschiedet. 
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Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 10. Februar 1967 
(S/l6666)" l§/ teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, den Vorsitzenden des 
SOnderausschusses gegen Apartheid und den Amtierenden Vorsitzenden des 
SOnderausschUsses für den Stand der VerwirklichUng der Erklärung Über die 
GeWährung der Unabl:!iinqigkeit an koloniale Länder und VÖlker gemäß Regel 39 der 
VOrläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2733. Sitzung am 16. Februar 1967 beschloß der Rat, die 
Vertreter Algeriens, der Deutschen Demokratischen Republik, Indiens, Kenias, 
Marokkos, Simbabwes, der Ukrainischen Sozialistischen SoWjetrepublik und der 
Vereinigten Republik Tansania einzuladen, ohne Stinullrecht an der Erörterung 
dieser Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, eine Delegation des der 

Sitzung derselben 



Mongolei einzuladen, ohne 





Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen der Vertreter 
Ghanas, Kongos und 8ambias §, Theo-Ben Gurirab gemäß Regel 39 der 
vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat aUßerdem auf Ersuchen des 
vertreters Kuwaits ~, Ahmed Engin Ansay gemäß Regel 39 der vorläufigen 
Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2741. Sitzung am 6. April 1987 beschloß der Rat, die Vertreter 
Burldna Fasos, Jamaikas, Kubas, Marokkos und 140sambiks einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung der.Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2742. Sitzung am 7.. April 1987 beschloß der Rat, die Vertreter 
Bangladeschs, Gabuns, Nigerias, Sri Lankas, SUdans, Tunesiens 

39 Tunesiens78003 t <<75>0 0rnerTc 11.8 0 0 11.8 332.78 551.16 Tm
(SUdan.sMC 
ET
BT
/TDC 
/T440 1 Tf
-sm
(an )Tj
12.904231 -32.93958.87 5637 236423.16 Tm
(SUdaan )Tj
0.0029 Tc 12 428.34 563.4254423.16 Tm
(SUdag )Tj
12.8817 0 0 12.2 22782.2 16 Tm
(SUdaer.Frage )Tj
0.0499 T2 177.05 599.768 22.16 Tm
(SUdag )Tj
12
BT
/TDC 
c 11 
/T1_06 Tm896 1216 Tm
(SUdailzunehmen. )Tj
0.0104142 1 Tf
- Tm
(Auf )Tj
0.05 05 T00.3806 0 0 12.2 122.93 Tm
(11.c 12seiner )Tj
0.0029 Tc6377 0 0 12.2 24 1 (11.c 12seig )selbe4 0 0 12.11.0398 0 0 141 68.. )11.c 12seim
(am )Tj
119042 0 0 12.2 40423(Tunes11.c 12sei )Tj
12.917 0 0 12.2 428.34 563.4 >>B.03(11.c 12seig ) Tc 11.8 0 0 11.8 332.78 551.16 Tm
(SUdans, )Tj
EMC24 0.0149 Tc 11.4 0 0 18.nes11.c 12sei89 41 551.16 0 11.8 332.78 551.16 Tm
(SnerT630.010403 1 Tf
-au.917erdem.41 551.16 Tm
(Tunesiens )Tj
0.2070.0149 Tc 11.4 0 0 92
/T1(11.c 12seig nß )Tj
13.1676 8758.87 563.411.611 (11.c 12seiVors
(aende4 0 0 12.396482.37 624.29Tm
21(11.c 12seig ng )Tas, 4870.0149 Tc 11.4 0 0896 4.29122.2seimonderausTj
usT ng )Tas, 2uspectTm
62 1 Tf
-geg nß )Tj
13.1676 884.37 624.24676 8.29122.2seiAparthei08 Tc 12.2 0 0 12.2 337.98 611.65 Tm
(140sambiks )Tj
E
13.16760528.34 563.4 7/T42.29122.2seigem�8 .917 0 0 1.16 Tm
(Tunesiens )Tj
0.0512.301 0 0 12.2 350.18.ne29122.2seiReg )Tj
0.05 Tc8spect34651 1 Tf
-134





SChreiben des ständigen Vertreters Simbabwes bei den Vereinten 
Nationen an den präsidenten des Sicherheitsrats vom 27. Oktober 1987 
(S/19235)" W. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, eine Delegation des 
Namibia-Rats der Vereinten Nationen unter der Leitung des Präsidenten dieses 
Gremiums gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen der Vertreter 
Ghanas, Kongos und sambias 2.Q/, Theo-Ben Gurirab gemäß Regel 39 der 
vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2756. Sitzung am 29. Oktober 1987 beschloß der Rat, die 
Vertreter Angolas, Bangladeschs, Kanadas, Kubas, KUWaits, der 
Libysch-Arabischen Dschamahirija, Pakistans, Si.nDabwes, Tunesiens und der 
Ukrainischen SOzialistischen SOWjetrepbulik einzuladen, ohne 



Der Sicherheitsrat, 

ReSOlution 601 (1987) 
vom 30. Oktober 1987 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs vom 31. März 1987 W 
und vom 27. Oktober 1987 E#, 

nach AnhÖrung der Erklärung des Präsidenten des Namibia-Rats der 
Vereinten Nationen W, 

ferner nach BehandlUng der Erklärung des sekretärs fUr auswärtige 
Angelegenheiten der SUdwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO), Theo-Ben 
Gurirab, 

unter Hinweis auf die Generalversammlungsresolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und 2145 (XXI) vom 27. Oktober 1966 wie auch auf die 
ReSOlution 8-14/1 vom 20. september 1986, 

unter Hinweis auf seine ReSOlutionen 269 (1969), 276 (1970), 301 (1971), 
385 (1976), 431 (1978), 432 (1978), 435 (1978), 439 (1978), 532 (1983), 
539 (1983) und 566 (1985) und in Bekräftigung derselben, 

1. verurteilt das rassistische SUdafrika nachdrUcklich wegen seiner 
fortgesetzten illegalen Besetzung Namibias und seiner hartnäckigen Weigerung, 
den ReSOlutionen und BeschlUssen des Sicherheitsrats, insbesondere den 
Resolutionen 385 (1976) und 435 (1978), Folge zu leisten, 

2. bekräftigt die rechtliche Direktverantwortung der Vereinten Nationen 
fUr Namibia, 

3. bestätigt die in den Berichten des Generalsekretärs enthaltene 
Feststellung, daß alle die DUrchfiihrung seiner ReSOlution 435 (1978) 
berUhrenden offenen Fragen nunmehr geklärt sind, 

4. begrlißt die ausdrUckliche Bereitschaft der SUdwestafrikanischen 
Volksorganisation, eine Vereinbarung Uber die Einstellung der Kampfhandlungen 
mit sUdafrika zu unterzeiChnen und einzuhalten, wn den Weg fUr die 
DUrchfUhrung der Resolution 435 (1978) zu ebnen, 

5. beSChliest, den Generalsekretär zu ermächtigen, nunmehr die 
Einstellung der Kampfhandlungen zwischen sUdafrika und der sUdwestafrikan1-

52/ Official Records of the security council, Forty-second Year, SUpple
ment 1fI)r January~ebruaFY and March 1987, Dokument S/18767. 

W Ebd~SüPPlement for october, NOVember and DeCeJ11ber 1987, Dokwnent 
S/19234. 

W Ebd., Forty-second Year, 2755. Sitzung. 

- 23 -



schen Volksorganisation in die Wege zu leiten, damit die erforderlichen 
administrativen 



Der Sicherheitsrat, 

Resolution 597 (1987) 
vom 12. Juni 1987 

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretärs vom 29. Mai 1987 über 
die Operationen der Vereinten Nationen in zypern §1!, 

angesichts der Empfehlung des Generalsekretärs, der Sicherheitsrat möge 
die stationierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in zypern um 
weitere sechs Monate verlängern, 

weiterhin angesichts der zustimmung der Regierung Zyperns zu der 
Auffassung, daß es angesichts der Verhältnisse auf der Insel notwendig ist, 
die Truppe auch über den 15. Juni 1987 hinaus in Zypern zu belassen, 

in Bekräftigung der Bestimmungen von Resolution 186 (1964) und der 
anderen einschlägigen Resolutionen, 

1. verlängert die stationierung der gemäB Resolution 186 (1964) 
aufgestellten Friedenstruppe der Vereinten Nationen in zypern erneut um einen 
weiteren, mit dem 15. Dezember 1987 endenden Zeitraum, 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Auftrag der Guten Dienste 
fortZuführen, den Sicherheitsrat über die erzielten Fortschritte auf dem 
laufenden zu halten und bis 30. November 1987 einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, 

3. fordert alle beteiligten Parteien auf, die Truppe auch weiterhin auf 
der Grundlage des gegenwärtigen Mandats zu unterstiltzen. 

Beschlüsse 

Auf der 2749. Sitzung 
einstimmig verabschiedet. 

Auf seiner 2771. Sitzung am 14. Dezember 1987 beschloß der Rat, die 
Vertreter Griechenlands, der TÜrkei und zyperns einzuladen, ohne Stirmnrecht an 
der Erörterung des PUnktes "Die Situation in zypern: Bericht des General
sekretärs über die Operationen der Vereinten Nationen in zypern (S/19304 mit 
Add.l)· .?W teilzunehmen. 

57/ Ebd., n>kument S/18880 mit Add.l. 
~ Siehe Official Records of the Security counci1, Forty-second Year, 

Supplement for October, November and December 1987. 
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Auf derselben SitZWlg beschloß der Rat aUßerdem, !:)zer Koray gemäa Re
gel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Der Sicherheitsrat, 

Resolution 604 (1987) 
vom 14. Dezember 1987 

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretärs vom 30. November 1987 
aber die Operationen der Vereinten Nationen in zypern 22/, 

angesichts der Empfehlung des Generalsekretärs, der Sicherheitsrat möge 
die stationierung der Friedenssicherungstruppe der Vereinten Nationen in 
Zypern um weitere sechs Monate verlängern, 

aUßerdem angesichts der Zustimnung der Regierung Zyperns zu der 
Auffassung, dä.B es auf Grund der Verhältnisse auf der Insel notwendig ist, die 
Truppe auch aber den 15. Dezember 1987 hinaus in zypern zu belassen, 

in Bekräftigung der BestiJmnungen von Resolution 186 (1964) und der 
anderen einschläijigen ReSOlutionen, 

1. verlänrert erneut die Stationierung der gemäß Resolution 186 (1964) 
aufgestellten Fr edenssicherungstruppe der Vereinten Nationen in zypern um 
einen weiteren, mit dem 15. Juni 1988 endenden Zeitraum, 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen Auftrag der Guten Dienste 
fortzufÜhren, den Sicherheitsrat Uber die erzielten Fortschritte auf dem 
laufenden zu halten und bis 31. Mai 1988 einen Bericht aber die DUrchfiihrung 
dieser Resolution vorzulegen, 

3. fordert alle beteiligten Parteien auf, die Truppe auch weiterhin auf 
der Grundlage des gegenwärtigen Mandats zu unterstlltzen. 

22/ Ebd., Dokument S/19304 mit Md.l. 
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Auf der 2771. Sitzung 
einstimmig verabschiedet. 



BESCHWERDE ANGOIIIS GEGEN stlDAFRIKA !Q/ 

Beschlüsse 

Auf seiner 2763. Sitzung am 20. November 1987 beschloß der Rat, die 
Vertreter Algeriens, Angolas, Indiens, Jugoslawiens, Malawis, Mosambiks, 
Simbabwes und SÜdafrikas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Beschwerde Angolas gegen Südafrika: 

Schreiben des Ständigen Vertreters Angolas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 19. November 1987 
(S/19278) §J/J 

Schreiben des Ständigen Vertreters SiIlilabwes bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 20. November 1987 
(S/19286)" W. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf Ersuchen der 
Vertreter Ghanas, Kongos und sambias ~, Mfanafuthi J. Makatini gemäa Re
gel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2764. Sitzung am 23. November 1987 beschlOß der Rat, die 
Vertreter Brasiliens, der Deutschen Demokratischen Republik, Kubas und der 
Libysch-Arabischen Dschamahirija einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, den Amtierenden 
Vorsitzenden des SOnder ausschusses gegen Apartheid gemäa Regel 39 der 
vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2765. Sitzung am 24. November 1987 beschloß der Rat, die 
Vertreter Ägyptens, Äthiopiens, Botsuanas, der Bjelorussischen sozialistischen 
SOwjetrepublik, Kap Verdes, Mauretaniens, Nicaraguas, portugals, der Tschechos
lowakei, Tunesiens, der Vereinigten Republik Tansania und Vietnams einzuladen, 
ohne stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

!Q/ Resclutionen bzw. Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 
1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 und 1986 verabschiedet. 

W Siehe Official Records cf the security OOuncil, Forty-second Year, 
Supplement for Octöber, November and December 1987. 
~ Dokument S/19289 im Protokoll der 2763. Sitzung. 
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Auf seiner 2766. Sitzung am 24. November 1987 beschloß der Rat, die 
Vertreter Kolwnbiens, Nigerias, sao Torne und principes und der Syrischen 
Arabischen Republik einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage 
teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf Ersuchen der 
Vertreter Ghanas, Kongos und sambias W, Theo-Ben Gurirab gemäß Regel 39 der 
vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Der Sicherheitsrat, 

Resolution 602 (1987) 
vom 25. November 1987 

nach Behandlung des in Dokument S/19278 vom 19. November 1987 enthaltenen 
Ersuchens des Ständigen Vertreters der Volksrepublik Angola bei den Vereinten 
Nationen, 

nach Anhörung der Erklärung des Stellvertretenden Ministers für 
auswärtige Beziehungen der Volksrepublik Angola, Venancio de Moura 64/, 

ernstlich besorgt über die weiterhin anhaltenden Angriffshandlungen, die 
vom rassistischen Regime Südafrikas gegen Angola 

d i e  



im Bewußtsein der dringenden Notwendigkeit wirksamer Sofortmaßnahmen zur 
Verhinderung und Beseitigung aller Bedrohungen des Weltfriedens.und der 
internationalen SiCherheit, welche die Angriffshandlungen SUdafrikas 
darstellen, 

1. verurteilt das rassistische Regime SUdafrikas nachdrücklich wegen 
seiner fortgesetzten und noch 



Beschluß 

AUf seiner 2778. Sitzung am 23. Dezember 1987 beschloß der Rat, den 
Vertreter Angolas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

UBeschWerde Angolas gegen südafrika: 

SChreiben der Vertreter Ghanas, Kongos und sambias 

K.
Q
BTc 13.4 0 0heter 
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D. Zulassung von Staaten, die nicht Vertragsparteien des Statuts 
des Gerichtshofs sind 

BeschlUß 

Auf seiner 2753. Sitzung am 15. Oktober 1987 beschloß der Rat, dem 
Bachverständigenausschuß den Antrag der Republik Nauru, Vertragspartei des 
statuts des Internationalen Gerichtshofs zu werden, zur Untersuchung und 
Berichterstattung zu Überweisen~. 

Der Sicherheitsrat 

Resolution 600 (1987) 
vom 19. Oktober 1987 

empfiehlt der Generalversammlung, gemäß Artikel 93 Absatz 2 der Charta 
der Vereinten Nationen die Bedingungen, zu denen die Republik Nauru Vertrags
partei des statuts des Internationalen Gerichtshofs werden kann, wie folgt 
festzusetzen: 

Die Republik Nauru wird Vertragspartei des Statuts an dem Tage, an 
dem sie beim Generalsekretär der Vereinten Nationen eine im Namen der 
Regierung der Republik unterzeichnete und je nach den verfassungs
rechtlichen Erfordernissen der Republik Nauru ratifizierte Urkunde 
hinterlegt, die folgendes enthält: 

a) die Annahme des Statuts des Internationalen Gerichtshofs; 

b) die Ubernahme aller Verpflichtungen, die sich für ein Mitglied 
der Vereinten Nationen aus Artikel 94 der Charta ergeben; 

c) eine Zusage, zu den Kosten des Gerichtshofs einen angemessenen 
Beitrag zu leisten, dessen H"öhe von der Generalversammlung im Benehmen 
mit der Regierung der Republik Nauru von Zeit zu Zeit festgesetzt wird. 

Auf der 2754. Sitzung 
einstimmig verabschiedet. 

§JV Ebd., SUpplement for July, August and September 1987, Dokument 
S/19137. 
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